
Gemeinde Aumühle 
 

 
Beglaubigter Beschlussauszug 

 
Sitzung Nr. 8 / 2023 - 2028 der Gemeindevertretung Aumühle vom 

25.04.2024 
 
 

 
TOP 9 Sanierung Katzenstieg Pfingstholzallee – Sachsenwaldstraße 

hier: Grundsatzbeschluss 
 
 
Beschluss 1: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt, die grundhafte Instandset-
zung sowie „Ausbau“ des Katzenstieges Pfingstholzallee-Sachsenwaldstraße in der ge-
pflasterten Variante, gemäß der Planung vom Ing. Herrn Weis, durchzuführen.  
 
Die benötigten finanziellen Haushaltsmittel sind auf dem Produktkonto 12.54100.04500 
vorhanden und werden für die Durchführung der Maßnahme zur Verfügung gestellt.  
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach Ermittlung der wirtschaftlichsten Angebote, die 
notwendigen Aufträge zur Durchführung der Maßnahme zu beauftragen.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
15 5 8 2 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
Der Beschluss ist somit abgelehnt.  
 
Es wird folgender Beschluss von der UWG-Fraktion beantragt: 
 
Beschluss 2: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt, die grundhafte Instandset-
zung sowie „Ausbau“ des Katzenstieges Pfingstholzallee-Sachsenwaldstraße im Teil-
ausbau mit Pflasterung an den kritischen Stellen und Glensanda in der übrigen Fläche 
durchzuführen. 
 
Die benötigten finanziellen Haushaltsmittel in Höhe von max. 100.000 Euro sind auf 
dem Produktkonto 12.54100.04500 vorhanden und werden für die Durchführung der 
Maßnahme zur Verfügung gestellt.  
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach Ermittlung der wirtschaftlichsten Angebote, die 
notwendigen Aufträge zur Durchführung der Maßnahme zu beauftragen.  
 



Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
15 9 6 0 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 02.07.2024 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


